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Stellungnahme des Tourismusverbandes Schleswig-Holstein e.V. zum Entwurf der 
Landesverordnung über gesetzlich geschützte Biotope (Stand: 10.01.2019)  
 

Sehr geehrter Herr Kaiser, 

 

der Tourismusverband Schleswig-Holstein e. V. (TVSH) ist die zentrale Interessenvertretung 

für den Schleswig-Holstein-Tourismus. Als erster Ansprechpartner in der Tourismuspolitik 

setzt sich der TVSH seit Jahrzehnten unabhängig und neutral für seine Mitglieder und für die 

Vertreter der Tourismuswirtschaft ein. Dabei spielen die permanente Verbesserung der 

Rahmenbedingungen und der Abbau von Hemmnissen und Hindernissen zur Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit die zentrale Rolle.  

 

Die Tourismuswirtschaft ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren des Landes 

Schleswig-Holstein. 2017 generierten Übernachtungen und Tagesreisen mit rund 9,5 

Milliarden Euro Bruttoumsatz ein Äquivalent von mehr als 168.030 Arbeitsplätzen. 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu o.g. Entwurf Stellung nehmen zu können. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ergebnisse der Biotopkartierung  fließen unmittelbar in die Landschaftsplanung, also auch 

die Landschaftsrahmenplanung, sowie die Fachplanungen und gutachterlichen Aussagen des 

Landesamtes für Natur und Umwelt ein. Im Landesentwicklungsplan (LEP) und in den  

Regionalplänen wird auch auf die Landschaftsrahmenpläne Bezug genommen. Die 

Landschaftsrahmenpläne und darüber indirekt die Biotopkartierung, die über die 

Biotopverordnung geregelt ist, werden so Bestandteil der Gesetzgebung.  

 

Aktuell plant der TVSH gemeinsam mit dem Tourismusreferat im Wirtschaftsministerium eine 

Informationsveranstaltung mit der Landesplanung, um den Tourismusakteuren im Land den 

tourismusrelevanten Planungsstand zum LEP und zu den Regionalplänen vorzustellen. Wir 

gehen davon aus, dass uns im Rahmen der Informationsveranstaltung die touristischen 

Auswirkungen der Biotopverordnung vollumfänglich verdeutlicht werden und bitten aus diesem 

Grund generell um Zurückstellung der touristischen Belange bis nach der Veranstaltung, die 

voraussichtlich im April stattfinden wird.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
       

          
Stephanie Ladwig    Dr. Catrin Homp                                                 
Vorsitzende                     Geschäftsführerin 
Tourismusverband SH e.V.    Tourismusverband SH e.V.             
        
 


